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Wie man dem Kantonsblatt vom 29. November 2017 entnehmen kann, soll am Oberen Bat-
terieweg 56 ein Einfamilienhaus zugunsten von 3 Mehrfamilienhäusern inkl. Tiefgarage  
abgerissen werden. Dabei kommt es gemäss Kantonsblatt auch zu Baumfällungen und  
Ersatzpflanzungen. Wie viele Bäume gefällt werden sollen, wird im Kantonsblatt nicht erwähnt. 

Aussagen von Anwohnenden zufolge sind es 16 Bäume, die gefällt werden sollen. Diese fallen 
allesamt unter den gesetzlichen Baumschutz gemäss BSchG § 4. 

Obwohl es sich um ein noch hängiges Verfahren handelt, bitte ich höflich darum, zu folgenden 
Fragen Stellung zu nehmen: 

1. Warum wird im Kantonsblatt nicht veröffentlicht, wie viele Bäume gefällt werden sollen 
und ob diese unter den Baumschutz gemäss BSchG §3 oder 4 fallen? 

2. Gemäss Veröffentlichung im Kantonsblatt, sind bei dem Bauprojekt am Oberen Bat-
terieweg Ersatzpflanzungen vorgesehen. Aufgrund der geplanten Überbauung werden die 
Platzverhältnisse für Ersatzpflanzungen aber stark eingeschränkt. Kommt hinzu, dass auf 
dem durch die Tiefgarage unterbauten Areal die Möglichkeit für Ersatzpflanzungen sehr 
stark eingeschränkt ist. Der geringe Wurzelraum und die schlechtere Wasserverfügbarkeit 
erlauben häufig nur die Pflanzung von Sträuchern. Werden solche als Ersatzpflanzungen 
akzeptiert, bzw. welche Kriterien müssen bei einer Ersatzpflanzung erfüllt werden, damit 
diese als solche zählt? 

3. Wäre - ausgehend von einer grundsätzlich wünschenswerten Einzelfallbeurteilung im 
Zusammenhang mit der anzustrebenden inneren Verdichtung - beim Oberen Batterieweg 
56 eine zurückhaltendere Überbauung möglich? Anwohnende schlagen z.B. den Bau von 
zwei anstatt drei Wohnblöcken vor, wodurch die Bäume erhalten werden könnten. 

4. Ist der Regierungsrat bereit, das Gespräch mit dem Investor und den Anwohnenden 
bezüglich einer angemessenen Überbauung unter Berücksichtigung des Baumschutzes 
zu suchen? 
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